
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Dieses Informationsdokument will Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Deckungen und Ausschlüsse im Zusammenhang mit dieser 
Versicherung geben. Es ist nicht auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten und die darin enthaltenen Informationen sind nicht vollständig. 
Weitere Informationen über die gewählte Versicherung und Ihre Verpflichtungen entnehmen Sie bitte den vorvertraglichen und 
vertraglichen Bedingungen zu dieser Versicherung.  
 

Um welche Art Versicherung handelt es sich? 
 
Die Betriebshaftpflichtversicherung deckt die außervertragliche Haftpflicht des versicherten Unternehmens aufgrund von Schäden, die 
Dritten während der Ausübung der angemeldeten Tätigkeiten des Unternehmens entstehen. Die Versicherung ist Teil eines modularen 
Pakets und kann durch eine Rechtsschutzversicherung, eine Haftpflicht nach Lieferung, eine Deckung für anvertraute Gegenstände und 
verschiedene andere Deckungen ergänzt werden. 

 
Was ist versichert? 
 

 
 Personenschäden 
 Sachschäden 
 Immaterielle Folgeschäden 
 Immaterielle Schäden, die keine Folgeschäden sind und durch 

ein plötzliches, unbeabsichtigtes und unvorhersehbares Ereignis 
verursacht werden 
 

Grunddeckungen (in der Prämie enthalten): 

 Brand, Feuer, Explosion, Rauch, Wasser 

 Umweltbeeinträchtigungen und Umweltschäden 

 Nachbarschaftsstörungen 

 Hpf des Auftraggebers 

Zusatzdeckungen (in der Prämie enthalten): 

 Bau- oder Hebezeuge 

 Von Dritten mitgebrachte Gegenstände 

 Ausgeliehenes Personal 

 Ausgeliehene Gegenstände 

 Nebentätigkeiten 

 Gebäudehaftpflicht  

Besondere Deckung (in der Prämie enthalten, sofern im Voraus 
angegeben): 

 Ausleihe von Personal - Zeitarbeitskräfte 

Deckungsoptionen (je nach ausgeführter Tätigkeit): 

 Anvertraute Gegenstände  

 Haftpflicht nach Lieferung 

Deckungsoptionen (gegen Prämienaufschlag): 

 Subunternehmer 

Automatisch vorgesehene Versicherung (gegen Prämienaufschlag): 

 Rechtsschutz (Strafverteidigung, außervertraglicher 
zivilrechtlicher Regress und Zahlungsunfähigkeit Dritter) 

 
Was ist nicht versichert? 
 

 
In der Haftpflicht: 
 
 Vorsätzlich verursachte Schäden 
 Vorhersehbare Schäden, wiederholte Schäden durch fehlende 

Vorsichtsmaßnahmen, Schäden durch Alkoholvergiftung usw. 
 Immaterielle Schäden durch Körperverletzung oder nicht 

gedeckte Sachschäden 
 Schäden durch Fahrzeuge (ausgenommen feste oder mobile 

Bau- oder Hebezeuge) 
 Schäden durch See- oder Luftfahrzeuge  
  Schäden durch Finanztransaktionen, Vertrauensmissbrauch usw. 
 Schäden aus der vollständigen oder teilweisen Nichterfüllung 

von Vertragspflichten 
 Gerichtlich festgesetzte Geldbußen, Geldbußen in 

Vergleichsfahren, administrative oder wirtschaftliche Geldbußen 
 Schäden durch Krieg, Attentat oder Arbeitskonflikt 
 Schäden durch Asbest und schädliche Abfälle 
 Schäden durch nukleare Bedrohung 
 Haftung ohne Verschulden (Gefährdungshaftung Feuer und 

Explosion usw.) 
 Haftpflicht der Handlungsbevollmächtigten 
 Haftpflicht der Freiwilligen 
 Schäden durch Feuerwerk  
 
In der RS: Spezifische Ausnahmen, die in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen vorgesehen sind. 
 

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
 

  
! Schäden durch dasselbe schadensbegründende Ereignis 
! Schäden, die Sie selbst reparieren können 
! Entschädigungsbetrag ist höher als die in den Allgemeinen 

und/oder Besonderen Versicherungsbedingungen vorgesehenen 
Entschädigungsgrenzen 

! Schäden, die kleiner oder gleich der Höhe der Selbstbeteiligung 
sind (der Betrag, der in jedem Fall vom Versicherten zu zahlen 
ist). Die Selbstbeteiligung ist in den Allgemeinen und/oder 
Besonderen Versicherungsbedingungen angegeben. 
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 Wo bin ich gedeckt? 

 Hauptdeckung: im Gebäude und in den Bauwerken und Anbauten < 20 m² an der Adresse des Risikos in Belgien 

 Deckungserweiterungen: Die Deckung wird weltweit gewährt (außer an Ihrer neue Adresse: in Belgien). 



 
Wo bin ich gedeckt? 
 
 

 Weltweit für Schäden, die die Folge sind: 

 der Aktivitäten Ihrer Betriebsstätten in Belgien 

 der in Europa durchgeführten Arbeiten 

 
Welche Pflichten habe ich? 
 

 
 Bei Vertragsabschluss: Sie sind verpflichtet, bei Vertragsabschluss alle Umstände anzugeben, die Ihnen bekannt sind und von denen 

Sie vernünftigerweise annehmen müssen, dass sie für uns Elemente der Risikoeinschätzung darstellen. 

 

 Während der Laufzeit des Vertrags: Sie sind verpflichtet:  

 jede Änderung anzugeben, die eine erhebliche und nachhaltige Erhöhung des Risikos darstellt (Beispiel: Erweiterungen, neue 

Aktivitäten, neue Produkte usw.); 

 die Berechnungsdaten für die Prämie (Jahresvergütung, Umsatz usw.) zu übermitteln und Änderungen in der Zusammensetzung 

der Belegschaft mitzuteilen. 

 

 Bei einem Schaden: Sie sind verpflichtet: 

 alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um die Folgen des Schadensfalls zu verhindern und abzumildern; 

 unverzüglich und auf jeden Fall so schnell wie vernünftigerweise möglich den Schadensfall, seine genauen Umstände und das 

Ausmaß der Schäden zu melden; 

 die Schadensregulierung zu unterstützen. Beispiel: Empfang unseres Sachverständigen, Übermittlung gerichtlicher Dokumente 

usw. 

 

 
Wann und wie wird bezahlt? 
 
 

Sie sind verpflichtet, die Prämie zu der in den Besonderen Versicherungsbedingungen angegebenen Fälligkeit zu zahlen. Sie erhalten dazu 
eine Zahlungsaufforderung. Diese Prämie kann pauschal und/oder vorläufig sein. Die vorläufige Prämie wird nachträglich abgerechnet. Sie 
können Ihre Prämie gegen einen eventuellen Aufschlag auch in mehreren Tranchen bezahlen. Sie bezahlen die Prämienabrechnung nach 
Erhalt der Jahresabrechnung. 

 

 
Wann beginnt die Deckung und wann endet sie? 
 

 
Die Dauer, die jährliche Fälligkeit und der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Versicherung sind in den Besonderen 
Versicherungsbedingungen angegeben. Der Vertrag wird für ein Jahr abgeschlossen und ist stillschweigend verlängerbar. Die Deckung tritt 
frühestens nach Zahlung der ersten Prämie in Kraft. 
 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
 

 
Sie können Ihren Versicherungsvertrag spätestens drei Monate vor der nächsten jährlichen Fälligkeit des Vertrags kündigen. Sie können 
dies per Einschreiben, durch Zustellungsurkunde oder durch Übergabe eines Kündigungsschreibens mit Empfangsbestätigung tun.  
 

                
               

               
               
               
               
                

 
 
 
 
 

L’Ardenne Prévoyante ist eine Marke von AXA Belgium, Versicherungs-AG zugelassen unter Nr. 0039 um die Sparten Leben und Nichtleben auszuüben 
 (K.E. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) • Gesellschaftssitz : Place du Trône 1, 1000 Brüssel (Belgien)  

Korrespondenzanschrift: Avenue des Démineurs 5 – B-4970 Stavelot 
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